Nur vollstandig ausgefullte
Antrage kdnnen bearbeitet
werden!

Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zum Verbringen von Gefligel
(Eintagskiken oder Junglegegefliigel)

gemaf Art. 30 / 46 VO (EU) 2020/687

Name/Firmenname

Tierhalter/in:

Anschrift (StraRe, Hausnr., PLZ, Ort)

Telefon

E-Mail-Adresse

Faxnummer

Verbringung: von

[l Eintagskiken L] Junglegegefliigel

Anzahl der Tiere

am [ innerhalb der Schutzzone

[ aus der Schutzzone

[] innerhalb der Uberwachungszone [] aus der Uberwachungszone

Herkunftsbetrieb:

Registriernr./Betriebsnr./VVVO-Nr.

Name/Firmenname

Anschrift (StraRe, Hausnr., PLZ, Ort)

Transportbetrieb:

Registriernr./Betriebsnr./VVVO-Nr.

Name/Firmenname

Kfz-Kennzeichen (Zugfahrzeug)

Anschrift (StraRe, Hausnr., PLZ, Ort)

ggf. Kfz-Kennzeichen (Anhénger)

Empfangsbetrieb:

Registriernr./Betriebsnr./VVVO-Nr.

Name/Firmenname

Anschrift (StraRe, Hausnr., PLZ, Ort)




Die Biosicherheitsmainahmen werden eingehalten.

Es wird zugesichert, dass die Bedingungen fir die Verbringung erfullt/eingehalten wer-

den.

Die Hinweise zum Datenschutz (Anlage) habe ich zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum

Unterschrift

Genehmigung der Veterinarbehorde:

(von der Veterinarbehérde auszufiillen!)

Datum

Die Genehmigung zum beantragten Trans-
port wird erteilt. Sie haben die Kosten des
Verfahrens zu tragen, ein Geblhrenbescheid

ergeht gesondert.

Stempel, Unterschrift

Ubersendung des Antrages:
Per E-Mail: FD39@kreis-re.de
Per Fax: 02361 53 22 27



mailto:vet.lm@kreis-wesel.de

Hinweise zum Datenschutz

Soweit es fiir die Durchfihrung der Antragsverfahren erforderlich ist, werden lhre Daten manuell bzw.
automatisiert verarbeitet (d. h. insbesondere: erhoben, erfasst, geordnet, gespeichert und Ubermittelt).

1. Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter:

Verantwortlicher: Landrat des Kreises Recklinghausen, Kurt-Schumacher-Allee 1, 45657 Recklinghau-
sen, siehe Homepage: https://www.kreis-re.de

Datenschutzbeauftragter: Datenschutzbeauftragte des Kreises Recklinghausen, Kurt-Schumacher-Al-
lee 1, 45657 Recklinghausen, siehe Homepage: https://www.kreis-re.de

Aufsichtsbehorde:
NRW: Landesbeauftragte fir Datenschutz und Informationssicherheit Nordrhein-Westfalen, Kavalle-
riestrale 2-4, 40213 Ddisseldorf: Tel.: 0211/38424-0; Fax: 0211/38424-10, E-Mail: post-
stelle@ldi.nrw.de

2. Datenerhebung:

Die im Antragsverfahren erhobenen Daten und Nachweise sind erforderlich, um Ihren Antrag prifen zu
kénnen. Die Datenerhebung erfolgt auf der Grundlage des Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe c und e DS-GVO

3. Datenerhebung bei anderen Stellen

Sofern fir die Klarung der Antragsvoraussetzungen weitere Daten erhoben werden muissen, werden
diese ausschlie3lich zu gesetzlichen Zwecken bei Dritten erhoben (z. B. Behdrden im landwirtschaftli-
chen Bereich, externe behdrdliche Datenbanken).

4. Datenweitergabe an Dritte

Zur Erfullung der Aufgaben anderer 6ffentlicher Stellen kann es erforderlich sein, dass die Veterinarbe-
horden die Daten im Einzelfall an andere odffentliche Stellen weitergibt (z. B. Behérden im landwirtschaft-
lichen Bereich, Untersuchungsamter, externe behérdliche Datenbanken, Aufsichtsbehdrden, Staatsan-
waltschaften, Gerichte, behdrdliche Stellen fir statistische Erhebungen, EU-Mitgliedstaaten und Dritt-
lander). Die Datenweitergabe erfolgt ausschliel3lich zu gesetzlichen Zwecken.

5. Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Einschrankung der Verarbeitung oder L06-
schung lhrer personenbezogenen Daten, Recht auf Widerspruch und Beschwerde

Wenn Sie eine Auskunft zu den zu lhrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten wiinschen,
wenden Sie sich bitte an das Veterinar- und Lebensmitteliberwachungsamt des Kreises
Recklinghausen. Sie kdnnen auch den Datenschutzbeauftragten zu Rate ziehen. Auf Wunsch wird
Ihnen ein Auszug zu den zu lhrer Person gespeicherten Daten zur Verfiigung gestellt. Wenn Sie fest-
stellen, dass zu lhrer Person gespeicherte Daten fehlerhaft oder unvollstéandig sind, kdnnen Sie jeder-
zeit die unverzugliche Berichtigung dieser Daten verlangen. Unter den Voraussetzungen des Art. 18
DS-GVO konnen Sie eine Einschrankung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen. Dies kommt z. B.
dann in Betracht, wenn die Richtigkeit der erhobenen Daten bestritten wird. Personenbezogene Daten
werden geldscht, wenn sie fir die Durchfiihrung dieses Antragsverfahrens oder im Rahmen der allge-
meinen Uberwachung dieses Rechtsbereiches nicht mehr erforderlich sind. Unter den Voraussetzun-
gen des Art. 17 DSG-VO haben Sie das Recht, die Léschung Ihrer Daten zu verlangen. Unter den
Einschrankungen des Art. 21 DS-GVO besteht auch ein Recht auf Widerspruch gegen die Verarbei-
tung personenbezogener Daten. Sollten Sie mit den Auskunften oder der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten nicht einverstanden sein, kénnen Sie sich mit einer Beschwerde an die Aufsichtsbehdrde
wenden.


https://www.kreis-re.de/
https://www.kreis-re.de/

10.

11.

Ausnahmegenehmigungen nach Ausbruch einer Aviaren Influenza

BiosicherheitsmafRnahmen

Personenschleuse an jedem Stallgebaude: Den Stall nur durch die Schleuse be-
treten. Fir jeden Stall eigene Stiefel. Reinigung und Desinfektion der Hande.

Streufahrzeug: Nicht an mehreren Hofstellen verwenden.

Méglichst in Gebaude (z.B. Strohlager) abstellen. Reinigen und desinfizieren.
Mégliche Verfahrensweise:

Nach dem Einstreuen Fahrzeug mit Hochdruckreiniger saubern.

Vor dem erneuten Befahren des Stalles Fahrzeug desinfizieren.

Befestigte Hofplatte, befestigte Wege: Sauber und trocken halten. Vor dem Befah-
ren der Stélle mit dem Streufahrzeug Hofplatte und Fahrwege reinigen und desinfi-
zieren.

Personenschleuse an der Hofeinfahrt: Betriebseigener Overall und Stiefel anzie-
hen.

Befestigte Hofeinfahrt: Fahrzeuge mdglichst an der Hofeinfahrt abstellen. Fahr-
zeuge, die den Hof befahren, dirfen vorher nicht in anderen gefliigelhaltenden Be-
trieben gewesen sein.

Strohlager: Aufraumen (Nur Stroh und Dinge lagern, die im Betrieb gebraucht wer-
den) und zu allen Seiten geschlossen halten.

Umgang mit toten Tieren: Tote Tiere aus dem Stall ausschleusen und erst dann in
einem Transportfahrzeug, z.B. einer geschlossenen Schubkarre, zum VTN-Behalter
bringen. Danach das Transportfahrzeug reinigen und desinfizieren.

Nie mit dem Transportfahrzeug in den Stall. An jedem Standort ist eine Abholstelle
einzurichten. Der Transport toter Tiere zu anderen Betrieben ist verboten.

Téagliche Farmbetreuung: Personen sollten nur eine Farm betreuen. Jegliche Tier-
kontakte in andere Geflligelbestande sollten vermieden werden.

RegelmiaBige Schadnagerbekampfung mit Kéderplan und Dokumentation.

Abluftkamine mit Drahtgitter oder Netzen vogelsicher verschlieRen, so dass Vo-
gel kein Nistmaterial in den Kamin werfen oder hineinkoten kdnnen.

Bei Sturm oder Bestandsraumungen in der Nachbarschaft sollten die Jalou-
sien/LUftungsklappen an der dem Wind zugewandten Seite geschlossen werden.

Seite 28 Stand 09.11.2023

Erstellt am:

durch:

01.12.2021 Uberarbeitet am:  09.11.2023 Dokument.: 206_Ausnahmen_Verbrin- | Giltigkeit fir: NI/ NRW
gungen_Al

AG Verwaltung durch: AG Verwaltung Version: 1.3 Seite 28




	Tierhalter: Name/Firmenname: 
	Tierhalter: Anschrift: 
	Tierhalter: Telefon: 
	Tierhalter: E-Mail: 
	Tierhalter: Faxnummer: 
	Checkbox: Verbringung Eintagsküken: Off
	Checkbox: Verbringung Junglegegeflügel: Off
	Verbringung: Anzahl der Tiere: 
	Verbringung: Datum: 
	Checkbox: Verbringung innerhalb Schutzzone: Off
	Checkbox: Verbringung aus Schutzzone: Off
	Checkbox: Verbringung innerhalb Überwachungszone: Off
	Checkbox: Verbringung aus Überwachungszone: Off
	Herkunftsbetrieb: Registrier-/Betriebs-/VVVO-Nummer: 
	Herkunftsbetrieb: Name/Firmenname: 
	Herkunftsbetrieb: Anschrift: 
	Transport: Registrier-/Betriebs-/VVVO-Nummer: 
	Transport: Name/Firmenname: 
	Transport: KFZ-Kennzeichen Zugfahrzeug: 
	Transport: Anschrift: 
	Transport: KFZ-Kennzeichen Anhänger: 
	Empfangsbetrieb: Registrier-/Betriebs-/VVVO-Nummer: 
	Empfangsbetrieb: Name/Firmenname: 
	Empfangsbetrieb: Anschrift: 
	Ort und Datum: 


